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Unterrichtung 

Hannover, den 08.03.2019 

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Bericht der Landesregierung zur Evaluierung des Niedersächsischen Sportfördergesetzes 

Frau 

Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Kabinett hat am 5. März 2019 beschlossen, das MI damit zu beauftragen, den Landtag über 

das Ergebnis der Evaluierung des Niedersächsischen Sportfördergesetzes zu informieren.  

Als Anlage übersende ich daher gemäß § 7 Satz 2 des Niedersächsischen Sportfördergesetzes 

den  

Bericht der Landesregierung zur Evaluierung des Niedersächsischen Sportförderge-

setzes 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Stephan Manke 
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1. Einleitung 
Der Sport ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. In Niedersachsen gibt es rund 
9 500 Sportvereine mit mehr als 2,6 Millionen Mitgliedschaften. Knapp 183 000 Menschen engagieren 
sich in Niedersachsen ehrenamtlich in diesen Vereinen. 
 
Der Sport leistet in seiner gesamten Breite und in seiner Vielfalt einen wichtigen Beitrag zur aktiven 
Freizeitgestaltung und zu gesunder Lebensführung. Aber der Sport übernimmt auch wichtige soziale 
Funktionen. Er führt Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und kultureller Herkunft zusammen. Er 
steht für Integration und Inklusion. Kindern und Jugendlichen ermöglicht der Sport das Erlernen 
wichtiger sozialer Kompetenzen. Wer Sport treibt, lernt zunächst, Regeln zu akzeptieren, Erfolg zu 
genießen, aber auch Niederlagen zu verarbeiten. Der Sport vermittelt die in der Gesellschaft 
grundlegenden Werte für das Gemeinwesen wie Disziplin, Respekt, Verlässlichkeit, 
Leistungsbereitschaft, Teamgeist und - nicht zu vergessen - Fairplay.  
 
Zum 01.01.2013 ist das Niedersächsische Sportfördergesetz (NSportFG) in Kraft getreten. Das NSportFG 
ist in dieser Form einmalig in Deutschland, Niedersachsen ist das einzige Bundesland, in dem ein 
Landessportbund einen Rechtsanspruch auf öffentliche Sportfördermittel hat. Mit dem NSportFG 
wurden die Mittel der Sportförderung des Landes gebündelt und der Höhe nach festgeschrieben. Es 
handelte sich hierbei um Mittel des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI), des 
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS), des 
Niedersächsischen Kultusministeriums (MK) und der Niedersächsischen Staatskanzlei (StK). 
 
Gemäß § 7 NSportFG überprüft die Landesregierung nach Ablauf von fünf Jahren seit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes seine Anwendung und Auswirkungen durch Evaluierung. Sie berichtet über das Ergebnis 
dem Landtag. Im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die 18. Wahlperiode des Niedersächsischen 
Landtages wollen die Koalitionspartner im Rahmen der anstehenden Evaluierung des NSportFG ebenfalls 
die Aufstockung der Sportfördermittel prüfen.  
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2. Das Niedersächsische Sportfördergesetz 
Gegenstand der Evaluierung ist das NSportFG, der folgende Abschnitt zeigt die Geschichte, die Ziele 
und den Adressatenkreis des Gesetzes. 

2.1 Entwicklung der Niedersächsischen Sportförderung 
Die Historie der gesetzlich geregelten, niedersächsischen Sportförderung reicht bis in das Jahr 1949 
zurück. Die Partnerschaft zwischen Staat und Sport in Niedersachsen war von Anfang an durch drei 
Prinzipien geprägt:  

1. Prinzip der Autonomie: Der Sport ist unabhängig und verwaltet sich selbst. 

2. Prinzip der Subsidiarität: Die ideelle und materielle Förderung des Sports durch den Staat setzt nur 
dann ein, wenn die eigenen Kräfte des Sports zur Bewältigung der im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgaben nicht ausreichen. 

3. Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit: Es erfolgt eine Abstimmung zwischen Staat und 
Sport, wenn es um die Lösung gesellschaftlicher Aufgaben und Probleme geht. 

Am Anfang dieser Entwicklung stand das Fußballtoto, das zunächst als Selbsthilfemaßnahme des Sports 
initiiert wurde, um Mittel für den Aufbau der Sportorganisationen für einen sich ausdifferenzierenden 
Wettkampf- und Spielbetrieb und für das Lehrgangswesen zu erhalten. Der Staat steuerte diese Initiative 
und vergab mit der Verabschiedung des Niedersächsischen Gesetzes über Sportwetten 1949 dem 
Landessportbund Niedersachsen e. V. (LSB) als dem Träger der Totos die Lizenz für die Veranstaltung 
der Wetten. Zugleich legte der Kultusminister mit Runderlass vom 21.05.1949 die Empfängerinnen und 
Empfänger der Konzessionsabgabe und die Zwecke fest, für die die Mittel verausgabt werden durften. 

Das Sportwettengesetz blieb bis einschließlich 1998 die wesentliche gesetzliche Grundlage für die 
Sportförderung in Niedersachsen, hat jedoch im Laufe der Jahre verschiedene Änderungen erfahren. 
Mit dem Aufkommen des Zahlenlottos 1955 und der Verabschiedung des Niedersächsischen Gesetzes 
über das Zahlenlotto 1956 wurden die Konzessionsabgaben aus Toto und Lotto zusammengefasst. 

Im Jahr 1987 gab es eine gravierende Änderung der Sportförderung, das „alte“ Sportwettengesetz 
konnte nicht mehr als Leistungsgesetz betrachtet werden, der LSB musste als Zuwendungsempfänger 
entsprechend den Vorgaben der Landeshaushaltsordnung behandelt werden. Mit der Erarbeitung von 
vorläufigen Verfahrensregelungen wurden Regelungen für die Verwendung der Konzessionsabgabe 
getroffen. 

Mit dem Niedersächsischen Lotteriegesetz vom 21.06.1997 (NLottG) wurden die bisherigen Regelungen 
der niedersächsischen Sportförderung abgelöst. Seit dem Jahr 1999 hat der LSB aufgrund dieses 
Leistungsgesetzes einen Rechtsanspruch auf den Erhalt von Sportfördermitteln. Das Niedersächsische 
Glücksspielgesetz trat am 17.12.2007 an die Stelle des NLottG und vereinte die Regelungen zur 
Sportförderung. Seit dem 01.01.2013 finden sich die Regelungen zur Sportförderung in einem 
eigenständigen Gesetz, dem NSportFG vom 05.12.2012. Die weitere Ausgestaltung der Sportförderung 
wurde und wird durch eine entsprechende Verordnung, zurzeit durch die Niedersächsische 
Sportförderverordnung (NSportFVO) vom 14.04.2014, geregelt. Die Weiterleitung der Finanzhilfemittel 
an Vereine, Verbände und Sportbünde durch den LSB erfolgt auf Grundlage von durch den LSB 
erlassenen Richtlinien. Die Fördersystematik des LSB ist durch ein regionales Proportionalitätsprinzip 
geprägt. Die Landesfachverbände erhalten aus der Finanzhilfe feste Kontingente, die anhand 
verschiedener Kriterien (Anzahl Vereinsmitglieder, Anzahl Mitgliedsvereine etc.) festgelegt werden. Die 
Sportbünde erhalten aus der Finanzhilfe z. B. kontingentierte Personalkostenzuschüsse oder feste 
Kontingente für den Sportstättenbau. Die weiteren Finanzhilfemittel werden gemäß der LSB-Richtlinien 
für verschiedene Projekte eingesetzt. 
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2.2 Zweck des NSportFG 
Die Förderung nach dem NSportFG soll den Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes Niedersachsen 
die Möglichkeit verschaffen, sich unabhängig von Herkunft, Alter und Geschlecht nach ihren Neigungen 
und Fähigkeiten sportlich zu betätigen.1  

Die Sportförderung soll insbesondere dazu beitragen, die Angebote sportlicher Betätigung zu verstärken 
und zu erweitern, die Entwicklung von Inhalten, Formen und Methoden sportlicher Betätigung zu 
unterstützen, die Voraussetzungen für eine freie und eigenverantwortliche Tätigkeit des LSB und der in 
ihm zusammengeschlossenen Sportorganisationen zu sichern, das Ehrenamt im Sport und die 
Bereitschaft, sich bürgerschaftlich im Sport einzusetzen, zu stärken, den Breiten- und Leistungssport zu 
unterstützen und zu stärken, Menschen mit und ohne Behinderungen und Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund die gemeinsame Sportausübung zu ermöglichen und diese zu unterstützen 
sowie sozial benachteiligten Menschen die Sportausübung zu ermöglichen und diese zu unterstützen.2 

 

2.3 Adressaten des NSportFG 
Unmittelbarer Adressat des NSportFG ist der LSB, er ist Finanzhilfeempfänger nach § 3 Abs. 1 NSportFG 
und hat einen Rechtsanspruch auf Finanzhilfe gegenüber dem Land. Die Fördermittel werden 
entsprechend des Gesetzeszwecks verwendet. Mittelbar profitieren Vereine, Sportverbände und andere 
gemeinnützige Sportorganisationen von der Umsetzung des Gesetzes, sind jedoch nicht unmittelbarer 
Adressat des NSportFG.  

                                                
1 Vgl. § 1 Abs. 1 NSportFG. 
2 Vgl. § 2 NSportFG. 
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3. Regelungsinhalt des NSportFG 
Die Sportförderung des Landes Niedersachsen ist im NSportFG geregelt und wird in Teilen durch die 
NSportFVO ausgestaltet.  
 
§ 3 NSportFG – Finanzhilfe an den Landessportbund 

(1) Das Land gewährt dem Landessportbund jährlich eine Finanzhilfe in Höhe von 31,5 Mio Euro. 
(2) Soweit die dem Land in einem Kalenderjahr zufließenden Einnahmen aus den Glücksspielabgaben nach 

§ 13 des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes den Betrag von 147,3 Millionen Euro übersteigen, erhält 
davon der Landesssportbund einen Anteil von 25 vom Hundert als Finanzhilfe. 

(3) Die Finanzhilfe nach Absatz 1 ist in vier gleich hohen Teilbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November zu zahlen. Die Finanzhilfe nach Absatz 2 wird jeweils im Dezember des nach 
Absatz 2 maßgeblichen Kalenderjahres gezahlt. 

(4) Dem Landessportbund können neben der Finanzhilfe auch Zuwendungen aufgrund haushaltsrechtlicher 
Vorschriften gewährt werden; dies gilt auch, wenn damit dieselben Zwecke erfüllt werden sollen wie mit 
der Finanzhilfe. 

 
Das Land gewährt dem LSB auf Basis des § 3 NSportFG eine jährliche Finanzhilfe in Höhe von 31,5 Mio. 
€3  zzgl. eines prozentualen Anteils an möglichen Mehreinnahmen aus den Glücksspielabgaben. Das 
NSportFG enthält in § 4 Abs. 3 eine nicht abschließende Liste der förderungswürdigen Aufgaben, zu 
denen insbesondere gehören; 
 

· der Sportstättenbau sowie die Sportentwicklungsplanung,  

· der Bau und Betrieb von Sportschulen, Lehr- und Ausbildungsstätten sowie Leistungszentren,  

· der Trainings- und Übungsbetrieb in den Sportvereinen und den anderen gemeinnützigen 
Sportorganisationen,  

· die Förderung des Leistungssports,  

· die Aus-, Fort- und Weiterbildung,  

· die Durchführung von Sportfachtagungen,  

· die Durchführung von Sportveranstaltungen,  

· die sportliche Jugendarbeit,  

· bewegungs-, spiel- und gesundheitsfördernde Maßnahmen in Kindertagesstätten und im 
außerunterrichtlichen Schulsport,  

· die sportmedizinische Beratung und Betreuung,  

· die Sportversicherung,  

· die Durchführung von Sportvorhaben im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
insbesondere mit den Partnerregionen des Landes,  

· die Förderung der Bereitschaft, sich ehrenamtlich oder bürgerschaftlich im Sport einzusetzen,  

· Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Landessportbundes und der Sportverbände sowie 
Dienstleistungen, die der Landessportbund und die Sportverbände zur Beratung ihrer 
Mitgliedsvereine für diese erbringen,  

· die Förderung von Sportentwicklungsprozessen und Sportentwicklungsmaßnahmen im Sinne 
des § 2 Nr. 2 sowie  

· Maßnahmen zur Erreichung der Zwecke gemäß § 2 Nr. 6.  
 
 

  

                                                
3 Für das Jahr 2019 erhält der LSB eine Aufstockung der Finanzhilfemittel um 1 Mio. €. 
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Das MI hat von der Verordnungsermächtigung i. S. d. § 5 NSportFG Gebrauch gemacht und durch 
Verordnung u. a. ausgestaltet, wie die Mittelvergabe an den LSB erfolgt, wie die Finanzhilfe zu 
verwenden ist, welche Mindest- und Höchstgrenzen für die Verwendung der Mittel gelten, wie die 
Nachweisführung über die Verwendung der Mittel zu erfolgen hat, in welcher Form auf die Herkunft 
der Mittel hinzuweisen ist und welche Art von Sportorganisationen durch den LSB anzuerkennen sind . 
 
Durch die NSportFVO ist geregelt, dass mindestens 14,376 Mio. € der Finanzhilfe für die o. g. genannten 
förderungswürdigen Aufgaben zu verwenden sind. Den „Restbetrag“ der Finanzhilfe hat der LSB im 
Rahmen der Vorgaben des NSportFG und der NSportFVO einzusetzen.  
Der LSB leitet die Finanzhilfemittel entweder an Sportvereine und LFV weiter bzw. ist es ihm gestattet, 
einen Teil der Finanzhilfe für eigene Maßnahmen zur Förderung des Sports zu verwenden oder von 
seinen Untergliederungen, den Sportbünden, für solche Maßnahmen verwenden zu lassen. Zur 
Umsetzung der Sportförderung erlässt der LSB in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport (MI) Förderrichtlinien. 
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4. Evaluierungsmethoden 
Die Gesetzesanwendung wurde separat von den Gesetzesauswirkungen evaluiert. Während die 
Gesetzesanwendung durch das MI evaluiert wurde, wurde mit der Evaluierung der 
Gesetzesauswirkungen die futureval GmbH (externer Evaluator)4 beauftragt. 

4.1 Evaluierungsmethode der Anwendung des NSportFG 
Die Evaluierung der Anwendung des NSportFG wurde methodisch in zwei Stufen durchgeführt. 

 

4.1.1 Erste Stufe: Fragebogen 
Im ersten Schritt wurde ein formalisierter Fragebogen entwickelt, der an die StK, das MK, die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, den LSB sowie die Sportbünde und LFV 
versandt worden ist. Inhalt des Fragebogens waren konkrete Fragen zu einzelnen Regelungen des 
NSportFG. Darüber hinaus wurde am Ende des Fragebogens die Möglichkeit gegeben, eigene 
Anmerkungen zu tätigen.  
Vorteil der Nutzung von Fragebogen ist, dass der Adressatenkreis um ein Vielfaches höher sein kann, 
als z. B. bei Einzelinterviews. Zudem ist ein formalisierter Fragebogen statistisch leicht erfassbar und 
kann eindeutig ausgewertet werden. Aufgrund der offenen Frage am Ende des Fragebogens hatten die 
Befragten zudem die Möglichkeit Aspekte zu thematisieren, die vom Ersteller des Fragebogens nicht 
berücksichtigt wurden. Zusätzlich zur Möglichkeit, den Fragebogen als PDF auszufüllen und als Mail 
oder postalisch zurückzusenden, wurde die Möglichkeit der Teilnahme an einer Onlineumfrage mit 
wortlautgleichen Fragen gewährt. 
Insgesamt sind 111 Einzelfragebogen, zusammen mit der Aufforderung an der Evaluierung der 
Anwendung des NSportFG teilzunehmen, versandt worden. Innerhalb der ca. sechswöchigen 
Antwortfrist sind 64 ausgefüllte Antwortbogen eingegangen, dieses entspricht einer Rücklaufquote von 
ca. 58 %. 

In den Fragebogen sind zwei Screening- und zwölf Einschätzungsfragen zur Gesetzesanwendung 
gestellt worden. Bei dem inhaltlichen Schwerpunkt des Fragebogens, den Einschätzungsfragen, konnten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vier Abstufungen ihre Zustimmung zu einer These wählen. 
Möglich war eine Einschätzung mit „Stimme zu“, „Stimme überwiegend zu“, „Stimme weniger zu“, 
„Stimme nicht zu“. Eine Neutralantwort oder die Möglichkeit keiner Angabe war nicht möglich. Bewusst 
ist nicht die Möglichkeit zur tendenzlosen Antwort gegeben worden, um in der 
Ergebniszusammenfassung die Gesamtantwortgruppe in „stimmt zu“ oder „stimmt nicht zu“ einteilen 
zu können. Dies ermöglicht eine deutlichere Auswertung des Stimmungsbildes zur jeweiligen Frage. Die 
Statistik und die Ergebniszusammenfassung (vgl. Ziffer 8.1.2 des Anhangs auf S. X ff.) zeigt ein sehr 
homogenes Antwortbild. Es muss erwogen werden, dass dieses Ergebnis darauf zurückzuführen ist, 
dass der LSB alle Befragten aus dem organisierten Sport dazu aufgefordert hat, die Antworten zur 
Gesetzesanwendung mit dem LSB selbst „im Sinne des Sports“ abzustimmen. Der LSB hat die 
Antwortauthentizität so erheblich beeinflusst. Der gleichzeitige Eingangszeitpunkt der meisten 
Fragebogen lässt den Schluss zu, dass mit der Mehrzahl der Sportorganisationen eine Abstimmung 
erfolgt ist. 

  

                                                
4 Nachfolgende Passagen mit Bezug zur Evaluierung der Gesetzesauswirkungen wurden dem Evaluierungsbericht 
des externen Evaluators entnommen und ggf. redaktionell angepasst bzw. gekürzt.  
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4.1.2 Zweite Stufe: Diskussionsveranstaltung 
Die Ergebnisse aus der Beantwortung der Fragebogen wurden im Rahmen einer 
Diskussionsveranstaltung tiefergehend diskutiert. An Stelle einer Befragung der Organisationen und 
Ressorts in Einzelinterviews erschien angesichts des großen Kreises der Adressatinnen und Adressaten 
die Durchführung einer Diskussionsveranstaltung als angemessen. Der Veranstaltung am 13.11.2018 
wohnten 47 Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer bei, das Auditorium setzte sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern des MK, der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, des 
LSB, der Sportbünde und der LFV zusammen. Nach der Begrüßung wurden durch MI die Ergebnisse der 
Fragebogenauswertung präsentiert, um sodann häufig angemerkte Punkte im Diskurs zu vertiefen. Die 
ca. zweistündige Veranstaltung bot allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, sich zur 
Anwendung des NSportFG zu äußern.  

 

4.2 Evaluierungsmethode der Auswirkungen des NSportFG 
Die Bewertung der Gesetzesauswirkungen erfolgte anhand der Beschreibung und Einordnung 
besonderer Ergebnisse der Sportförderung im Evaluierungszeitraum 2013 bis 2017. Die Darstellung 
erfolgte entlang der sechs Zwecke, die in § 2 NSportFG festgelegt worden sind.  

Hierzu wurden vom LSB Daten zu den einzelnen förderungswürdigen Aufgaben gemäß § 4 Abs. 3 
NSportFG zur Verfügung gestellt und ausgewertet. Da weder bei der Verabschiedung des NSportFG 
noch mit dem späteren Beschluss der NSportFVO eine Indikatorik für den Einsatz der Finanzhilfe 
festgelegt wurde und der LSB sich deswegen nicht an konkreten Berichtspflichten im Sinne eines 
Wirkungsmonitorings orientieren musste, konnte die Ziel- und Zweckerreichung nicht auf Basis eines 
Soll-Ist-Abgleichs evaluiert werden. Der LSB hat Daten vorliegen, die behelfsweise für die Beschreibung 
einzelner Ergebnisse genutzt werden konnten, diese Datensätze liegen jedoch nicht für alle 
förderungswürdigen Aufgaben und auch nicht für alle Sportbünde und LFV vollständig vor. 

Da keine angemessene Struktur und Detailtiefe der Daten vom LSB gewährleistet werden konnte, 
besteht die Möglichkeit, dass die Darstellung der Zielerreichung, der Ergebnisse und der Auswirkungen 
unvollständig ist. Darüber hinaus wurden die finanziellen Rahmenbedingungen auf Basis der 
Wirtschaftsprüfungsberichte sowie ergänzender Daten des LSB (insbesondere zum Haushalt der 
Sportorganisation) in die Darstellung eingearbeitet. 

Des Weiteren wurden die LFV und Sportbünde online bzw. schriftlich in die Evaluierung einbezogen, 
sowie die drei kommunalen Spitzenverbände, der Vorstand des LSB und die zuständigen Referate der 
Mittel bereit stellenden Ressorts (MI, MK) im Rahmen von persönlichen Interviews befragt. Ergänzend 
wurde mit der internen Revision und der Leiterin der Finanzbuchhaltung des LSB gesprochen. Die 
Ergebnisse dieser Befragungen werden im Folgenden ebenso dargestellt und eingeordnet. 

Der Fragebogenrücklauf betrug bei den Sportbünden 36 von 47 (entspricht 76,6 %) und bei den LFV 
30 von 60 (entspricht 50,0 %). Bei den LFV wurde insbesondere von mitgliederschwächeren LFV kein 
Fragebogen zurückgesendet.  

Abschließend fand am 18.12.2018 unter Beteiligung von MI und LSB ein durch den externen Evaluator 
geleiteter Reflexions-Workshop mit Präsentation der Evaluierungsergebnisse statt, der für eine 
Einordnung und Vertiefung dieser Ergebnisse genutzt wurde.  
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5. Evaluierung des NSportFG 
Die Evaluierung eines Gesetzes soll grundsätzlich die Anwendung und die Auswirkungen der jeweiligen 
Rechtsvorschriften ermitteln. Sie ist die Kontrolle der Zielerreichung und Anwendbarkeit von 
Rechtsvorschriften und ermittelt und beurteilt deren Folgen und Nebenwirkungen.5 Als rückschauende 
Erfolgskontrolle zu einer in Kraft getretenen und bereits in Anwendung befindlichen Rechtsvorschrift 
handelt es sich um eine sog. retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung.6 

Ziel der Gesetzesfolgenabschätzung ist es Novellierungs- oder redaktionellen Überarbeitungsbedarf zu 
erkennen, bspw. um Probleme in der Anwendung des Gesetzes zu beseitigen, das Gesetz wirksamer zu 
gestalten oder Widersprüche zu anderen Regelungen aufzulösen.7 Die Evaluierung wird in die 
Bewertung der Anwendbarkeit der Vorschriften (Ziffer 5.1) und die Bewertung der Auswirkungen des 
Gesetzes (Ziffer 5.2) gegliedert. 

5.1 Evaluierung der Anwendung des NSportFG 
Der Gesetzgeber hat den Begriff der „Anwendung“ aus § 7 NSportFG nicht näher definiert. Nach 
allgemeiner Auffassung handelt es sich bei der Anwendung eines Gesetzes um die von der, 
Gesetzesintention getragene Übertragung des abstrakten Rechtssatzes auf den Einzelfall. Bei der 
Bewertung der Anwendung des Gesetzes war nach hiesigem Verständnis deswegen zu beurteilen, ob 
 

1. die Regeln des NSportFG ausreichend transparent (Anwendungstransparenz) sind, 
2. die Anwendung des NSportFG unproblematisch möglich ist (Anwendungsakzeptanz). 

 
Die Evaluierung der Gesetzesanwendung erfolgte durch das MI. Eine externe Auftragsvergabe war nicht 
erforderlich, die Ausführungskompetenz zur Evaluierung der Anwendung des NSportFG ist im MI 
vorhanden.  
 

5.1.1 Anwendung einzelner Vorschriften des NSportFG 
Von den insgesamt acht Vorschriften des NSportFG finden zwei Vorschriften regelmäßige Anwendung. 
Deklaratorischen, verordnungsermächtigenden oder redaktionellen Charakter haben die Vorschriften: 

§ 1 – Ziele der Sportförderung, Zusammenarbeit, 

§ 2 – Zwecke der Sportförderung, 

§ 5 – Verordnungsermächtigung, 

§ 6 – Prüfung durch den Landesrechnungshof, 

§ 7 – Evaluierung sowie 

§ 8 – Übergangsregelung. 

Bei der Anwendung des Gesetzes geht es zentral um die Vorschriften der §§ 3 und 4 NSportFG: 

§ 3 – Finanzhilfe an den Landessportbund und des 

§ 4 – Verwendung der Finanzhilfe durch den Landessportbund. 

                                                
5 Vgl. Bundesministerium des Innern: Moderner Staat – moderne Verwaltung. Leitfaden zur 
Gesetzesfolgenabschätzung, Berlin 2 000 (hiernach: Leitfaden Gesetzesfolgenabschätzung), S. 6. 
6 Leitfaden Gesetzesfolgenabschätzung, S. 7; Karpen, Gesetzesfolgenabschätzung, ZRP 2002, 443. 
7 Leitfaden Gesetzesfolgenabschätzung, S. 19. 
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5.1.2 Transparenz des NSportFG 
Grundsätzlich muss die Anwendungstransparenz des NSportFG von der Transparenz der NSportVO und 
der Förderrichtlinien des LSB unterschieden werden. Bei der Evaluierung des NSportFG stellt sich 
deswegen ausschließlich die Frage nach der Anwendungsnachvollziehbarkeit des Gesetzes selbst, nicht 
nach der zugehörigen Verordnung oder nachgeordneter Förderrichtlinien. 

Die Anwendung der gesetzlichen Anspruchsgrundlage aus § 3 Abs. 1 NSportFG ist unproblematisch 
möglich, der Gesetzeswortlaut nennt die Beteiligten und beziffert den Anspruch auf Finanzhilfe 
eindeutig auch der Höhe nach, das Gesetz ist in seiner Anwendung und Rechtsfolge transparent; diese 
Wahrnehmung wird von den Evaluierungsergebnissen gestützt. Direktindikatoren für die Evaluierung 
der Transparenz des NSportFG sind Fragen 5.0, 6.0, 6.1 und 6.2 des Anwendungsfragebogens. Im 
Folgenden werden die Ergebnisse zu den o. g. Fragen dargestellt. 

5.0: Die getroffenen Regelungen in der NSportFVO (welche die Anwendung des Gesetzes gegenüber 
dem LSB regelt) zum Umgang mit der Finanzhilfe sind ausreichend und bedürfen keiner Ergänzung. 

Die Beantwortung der Frage 5.0 
deutet auf eine überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausgestaltung 
der Anschlussregeln des NSportFG 
hin: Genauere Ausgestaltung oder 
weitere Förderregeln erachten ca. 12 
% der Befragten für sinnvoll 
(Antwortgruppe A3 und A4). 

 
 

6.0: Eine (darüber hinausgehende) stärkere staatliche Regulierung der Sportförderung im NSportFG ist 
nicht erforderlich.  

Die Beantwortung der Frage 6.0 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausgestaltung 
des NSportFG hin: Genauere 
Ausgestaltung der Sportförderung 
durch weitergehende staatl. 
Regulierung erachten ca. 4,6 % der 
Befragten für sinnvoll (Antwortgruppe 
A3 und A4). 
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6.1: Für die Verwendung der Mehreinnahmen sollten zukünftig weitere Vorgaben seitens des Landes 
erfolgen.  

Die Beantwortung der Frage 6.1 
deutet auf eine überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausgestaltung 
des NSportFG hin: Stärkere Vorgaben 
zur Mittelverwendung erachten ca. 
15,5 % der Befragten für sinnvoll 
(Antwortgruppe A1 und A2). 

 
 

6.2: Mit der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des NSportFG bin ich zufrieden.  

Die Beantwortung der Frage 6.2 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausgestaltung 
des NSportFG hin, die 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit 
des Gesetzes wird von 93,75 % der 
Befragten positiv bewertet. 

 
 

Zusammenfassend ist die weit überwiegende Anzahl der Befragten (ca. 90,5 % im Mittel) der 
Auffassung, dass die Rechtsanwendung und die Rechtsfolgen des NSportFG transparent und 
dahingehend nicht verbesserungsbedürftig sind. Am häufigsten sind Einzelanmerkungen im Freitextfeld 
mit Bezug zu Frage 5.0 (Reichweite der NSportFVO) formuliert worden. In ihnen wird sich detailreich 
und sehr heterogen für und gegen weitere Formulierungen in der NSportFVO ausgesprochen. 
Entsprechend der so vorgetragenen Einzelinteressen von Sportbünden und LFV wird angeregt, weitere 
Förderungsbegrifflichkeiten zur Förderung von Digitalisierung zu schaffen, Integrationsförderung in der 
NSportFVO prominenter festzuschreiben, Trainerinnen- und Trainerförderung umfangreicher zu 
gestalten, hauptamtliche Geschäftsführer- oder Sportreferentenstellen stärker zu fördern oder mehr 
Mittel für die Leistungssportförderung zur Verfügung zu stellen. Ein genereller inhaltlicher Konsens bzgl. 
weiterer Regulierung oder dem Abbau von Intransparenz der bisher vorhandenen Regeln lässt sich den 
Einzelanmerkungen nicht entnehmen. Im Hinblick auf die Anwendungstransparenz des NSportFG wird 
seitens der Befragten kein Änderungsbedarf am NSportFG gesehen. 

 

5.1.3 Akzeptanz des NSportFG 
Auch ist neben der Anwendungstransparenz die Anwendungsakzeptanz des NSportFG evaluiert 
worden. Besonderes Augenmerk lag auf der Einschätzung der Befragten, ob das Gesetz in seinen 
anwendungsrelevanten Teilen reformbedürftig ist und wie die generelle Zufriedenheit mit der 
Anwendung des Gesetzes ist. Direktindikatoren für die Evaluierung der Akzeptanz der Anwendung des 
NSportFG sind die Beantwortungen der Fragen 1.0 bis 4.2, sowie der Frage 6.3. 
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1.0: Aussage: Die Ziele der Sportförderung sollten beibehalten werden. 

Die Beantwortung der Frage 1.0 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausrichtung des 
NSportFG hin, die festgeschriebenen 
Ziele der Sportförderung werden von 
ca. 97 % der Befragten positiv 
bewertet. 

 
 

1.1: Das Land sollte weiterhin mit dem LSB und den in ihm zusammengeschlossenen 
Sportorganisationen zusammenarbeiten. 

Die Beantwortung der Frage 1.1 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausrichtung des 
NSportFG hin, der LSB als 
Finanzhilfeempfänger wird von ca. 97 
% der Befragten positiv bewertet 
(Antwortgruppe A1 und A2). 

 
 

2.0: Die wichtigsten Zwecke der Sportförderung sind vom NSportFG erfasst. 

Die Beantwortung der Frage 2.0 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der 
Zweckerreichung des NSportFG durch 
die Sportförderung hin, ca. 94 % der 
Befragten bewerten diese positiv 
(Antwortgruppe A1 und A2). 

 
 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Stimme vollumfänglich zu (A1)

Stimme mit überwiegend zu (A2)

Stimme weniger zu (A3)

Stimme überhaupt nicht zu (A4)

keine Antwort

0 20 40 60 80 100

Stimme vollumfänglich zu (A1)

Stimme überwiegend zu (A2)

Stimme weniger zu (A3)

Stimme überhaupt nicht zu (A4)

keine Antwort

0 10 20 30 40 50 60 70

Stimme vollumfänglich zu (A1)

Stimme überwiegend zu (A2)

Stimme weniger zu (A3)

Stimme überhaupt nicht zu (A4)

keine Antwort



 

  12 

3.0: Die zentrale Verteilung der Finanzhilfe des Landes über den LSB sollte beibehalten werden. 

Die Beantwortung der Frage 3.0 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Ausrichtung des 
NSportFG hin, der LSB als 
Verteilender wird von ca. 97 % der 
Befragten positiv bewertet 
(Antwortgruppe A1 und A2). 

 
 

4.0: Der Teil der Finanzhilfe, den der LSB für eigene Maßnahmen oder Maßnahmen seiner Sportbünde 
verwenden kann, muss betragsmäßig weiterhin nicht festgelegt werden. 

Die Beantwortung der Frage 4.0 
deutet auf eine überwiegende 
Zufriedenheit mit den 
Verwendungsregeln der Finanzhilfe 
hin. Ca. 16 % der Befragten hielten 
die Verwendungsregeln für die 
Finanzhilfe für überdenkenswert 
(Antwortgruppe A3 und A4). 

 
 

4.1: Die beispielhafte Aufzählung der förderungswürdigen Aufgaben im NSportFG muss weder ergänzt 
noch reduziert werden.  

Die Beantwortung der Frage 4.1 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Regulierung der 
Aufgaben der Sportförderung hin. Ca. 
97 % der Befragten sind der 
Meinung, dass die im Gesetz 
formulierten Aufgaben weder ergänzt 
noch reduziert werden müssen. 
(Antwortgruppe A1 und A2). 
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4.2: Die bestehenden Kriterien zur Weiterleitung der Finanzhilfemittel durch den LSB sind ausreichend, 
um eine gerechte Verteilung zu erzielen. 

Die Beantwortung der Frage 4.2 
deutet auf eine Zufriedenheit mit den 
Weiterleitungskriterien des LSB hin. 
Ca. 75 % der Befragten hielten die 
Weiterleitungskriterien für 
ausreichend formuliert und gerecht. 
(Antwortgruppe A1 und A2). 

 
 

6.3: Mit der Anwendung des NSportFG in seiner derzeitigen Fassung bin ich zufrieden. 

Die Beantwortung der Frage 6.3 
deutet auf eine weit überwiegende 
Zufriedenheit mit der Anwendung des 
NSportFG insgesamt hin. Ca. 94 % 
der Befragten zeigen sich zufrieden 
mit der Anwendung des NSportFG 
(Antwortgruppe A1 und A2). 

 
 

Zusammenfassend ist die weit überwiegende Anzahl der Befragten (ca. 94,5 % im Mittel) mit der 
Anwendung des NSportFG in seiner derzeitigen Fassung zufrieden. Am häufigsten sind 
Einzelanmerkungen im Freitextfeld mit Bezug zu Frage 4.2 (Verteilungsgerechtigkeit) und 6.3 (Allg. 
Anwendungszufriedenheit) formuliert worden. Zu 4.2 wird sich detailreich und sehr heterogen 
Einzelfragen zugewandt, indem diverse Vorschläge zur Modifizierung der Ausgestaltung der 
Finanzhilfeverteilung durch den LSB unterbreitet werden. Mindest- und Höchstquoten werden 
vorgeschlagen, insbesondere die Aufnahme weiterer Verteilungskriterien wie Integration oder Inklusion, 
die genauere Definition von Kriterien, insbesondere des Begriffs der „sozialen Bedeutung“ wird 
bemerkt. Weit überwiegend betreffen die Anmerkungen die Ausgestaltung von LSB-Förderrichtlinien 
und nicht das NSportFG selbst. Konsens besteht bei den Anmerkungen zu 6.3 dahingehend, dass die 
Finanzhilfemittel insgesamt nicht auskömmlich seien. 

Im Rahmen der Diskussionsveranstaltung wurden die Fragen 4.0 und 4.2 vertiefend erörtert. Auch hier 
wurde deutlich, dass es seitens der Diskutantinnen und Diskutanten keinen Änderungsbedarf an den 
zur Diskussion gestellten Regelungen des NSportFG gab und ein hoher Zufriedenheitsgrad mit der 
Anwendung des NSportFG in seiner derzeitigen Fassung besteht. 
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5.1.4 Verwendung der Finanzhilfe außerhalb anerkannter niedersächsischer 
Sportorganisationen 
§ 4 Abs. 1 S. 1 NSportFG regelt, dass die Finanzhilfe zur Förderung des Sports in anerkannten 
niedersächsischen Sportorganisationen zu verwenden ist.  

Dies bedeutet, dass beispielsweise nationale oder internationale Sportorganisationen grds. nicht aus der 
Finanzhilfe gefördert werden dürfen. Die Förderung einer nationalen oder internationalen 
Sportveranstaltung in Niedersachsen kann somit aktuell nicht aus Finanzhilfemitteln des Landes an den 
LSB erfolgen (sofern es sich bei der mittelempfangenden Stelle nicht um eine niedersächsische 
Sportorganisation handelt). 

Aktuell fließen jedoch bereits zweckentsprechend Mittel aus der Finanzhilfe an Einrichtungen, die 
außerhalb der niedersächsischen Sportorganisationen stehen.  

Mit der Sportförderreform im Jahr 2004 ist die Aufgabe der Förderung der baulichen Unterhaltung des 
Sportleistungszentrums (SLZ) vom Land auf den LSB übergegangen. Seit dem genannten Zeitpunkt stellt 
der LSB die Fördermittel für die bauliche Unterhaltung des SLZ, aber auch für Einzelmaßnahmen am/im 
SLZ, der Landeshauptstadt Hannover als Eigentümerin der Sportstätte zur Verfügung.  

Eine weitere Ausnahme von der vorgenannten Regelung wurde faktisch 2015 geschaffen, nachdem die 
Länder übereingekommen sind, die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) aus Landesmitteln 
mitzufinanzieren. Seitdem fördert Niedersachsen die NADA aus Finanzhilfemitteln nach NSportFG.  

2019 werden weitere Ausnahmen hinzukommen. Im Rahmen der Neustrukturierung des olympischen 
und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung haben sich Bund und Länder in 
einer Vereinbarung auf eine Neuordnung der Finanzierungsbeiträge verständigt. Hierin ist festgehalten, 
dass die Länder ab 2019 jährlich auf der Basis des „Königsteiner Schlüssels“ einen Beitrag in Höhe von 
insgesamt 1,5 Mio. € für die Finanzierung länderübergreifender Projekte des Instituts für Angewandte 
Trainingswissenschaft (IAT) im Bereich des Nachwuchsleistungssportes zur Verfügung stellen. Um seinen 
Finanzierungsanteil erbringen zu können, wird Niedersachsen auf die Finanzhilfe an den LSB 
zurückgreifen müssen. Auch werden die Länder 50 % der Finanzierung der bei den Spitzenverbänden 
angestellten hauptamtlichen Bundesstützpunktleiterinnen und Bundesstützpunktleiter erbringen 
müssen. Da Niedersachsen in 2019 mindestens zwei aus Bundes- und Landesmitteln finanzierten 
hauptamtlichen Bundesstützpunktleiter erhält, muss der Landesanteil der Finanzhilfe an den LSB 
entnommen und an den entsprechenden Spitzenverband weitergeleitet werden.  

Es zeigt sich, dass in begründeten Fällen ein geringer Anteil der Finanzhilfemittel des Landes an Stellen 
außerhalb der niedersächsischen Sportorganisationen fließt, dem niedersächsischen Sport jedoch 
zugutekommt.  

5.2 Evaluierung der Auswirkungen des NSportFG 
Der Gesetzgeber hat den Begriff der „Auswirkungen“ aus § 7 NSportG nicht näher ausgestaltet. Nach 
hiesigem Verständnis steht eine Überprüfung der Auswirkungen des NSportFG einer Evaluierung gleich, 
ob die Zwecke im Sinne des § 2 NSportFG erreicht wurden. Die Zweckerreichung wird – nicht 
abschließend – durch Ziele in § 4 Abs. 3 Nrn. 1 - 16 NSportFG ausgestaltet, hier werden 
förderungswürdige Aufgaben genannt. Eine Überprüfung kann sich daran orientieren, ob diese 
Aufgaben wahrgenommen und in angemessener Form umgesetzt wurden. Hierbei wurde auch 
begutachtet, ob die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um den Sport in Niedersachsen 
angemessen zu fördern. Im Ergebnis wurde untersucht, ob die Ziele der Sportförderung mit den 
vorhandenen Mitteln im erforderlichen und angemessenen Umfang erreicht werden, oder ob eine 
Aufstockung der Mittel notwendig ist.  
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5.2.1 Finanzielle Rahmenbedingungen der Sportförderung im Evaluierungszeitraum 2013 bis 
2017 
Die finanziellen Rahmenbedingungen der Sportförderung in Niedersachsen sind maßgeblich von der 
Finanzhilfe des Landes und Mitgliedsbeiträgen geprägt.  

Der Gesamthaushalt des LSB gliedert sich in einen ordentlichen Haushalt (oH) und einen 
außerordentlichen Haushalt (aoH). Der oH des LSB besteht zum überwiegenden Teil aus Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen bzw. Umlagen, die von den Vereinen an den LSB abgeführt werden. Hinzu kommen 
Mieteinnahmen und -erlöse, Teilnahmegebühren oder Einnahmen aus Lizenzen. Diese Posten sind in 
der folgenden Übersicht als Eigenmittel ausgewiesen. Hinzu kommen Drittmittel, die sich vorwiegend 
aus Sponsoren- und Fördergeldern (insb. Zuschüsse), aber auch aus Spenden sowie in geringem Umfang 
aus Bundesmitteln zusammensetzen. Der aoH umfasst neben den Finanzhilfemitteln Einnahmen aus der 
Akademie des Sports und anderen Teilnahmegebühren, Zuwendungen des DOSB, Einnahmen aus der 
Glücksspirale oder Internatskosten und andere Einnahmen. 

Zudem trägt die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung (LSS) zur Sportförderung in Niedersachsen bei. 
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 8 NGlüSpG erhält die LSS hieraus eine jährliche Finanzhilfe des Landes i. H. v.  
1 Mio. € zzgl. eines prozentualen Anteils an etwaigen Mehreinnahmen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass ein Sportbund (von 47) und neun LFV (von 60) keine Daten geliefert 
haben und diese deshalb in der folgenden Tabelle 1 unberücksichtigt bleiben müssen. Mit Ausnahme 
der oberen Zeilen für den LSB stellen deshalb alle übrigen Zeilen jeweils nur eine Teilsumme des 
tatsächlichen Betrages dar.  
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Tabelle 1: Finanzielle Rahmenbedingungen der niedersächsischen Sportorganisationen 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Landessportbund (oH + aoH)  
Eigenmittel in T € 11 720 11 784 12 806 13 006 13 015 
Drittmittel in T € 797 508 595 661 607 
Fremdmittel in T € 12 627 9 816 8 682 11 688 9 709 
Summe LSB in T € 25 144 22 108 22 083 25 355 23 331 
  
Landesfachverbände*  
Eigenmittel in T € 24 739 26 735 28 089 28 327 28 067 
Drittmittel in T € 4 769 5 009 4 835 5 014 5 254 
Fremdmittel aoH in T € 10 398 11 206 12 144 11 363 11 794 
Fremdmittel oH in T € 110 152 157 167 174 
Summe LFV in T € 40 016 43 103 45 225 44 871 45 289 
  
Sportbünde**  
Eigenmittel in T € 5 855 5 998 6 535 6 452 6 679 
Drittmittel in T € 8 233 8 423 9 057 8 930 10 021 
Fremdmittel aoH in T € 7 307 7 295 8 251 8 151 8 446 
Fremdmittel oH in T € 782 741 851 913 781 
Summe SB in T € 22 178 22 457 24 695 24 446 25 927 
  
Vereine und sonstige***  
Eigenmittel in T € k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  
Drittmittel in T € k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  
Fremdmittel vom LSB in T € 5 265 6 343 5 873 4 480 5 841 
Fremdmittel sonstige in T € k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  
Summe Vereine und sonstige in T € k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  
  
Summe  
Summe Eigenmittel**** in T € 42 314 44 517 47 430 47 786 47 760 
Summe Drittmittel**** in T € 13 799 13 939 14 487 14 605 15 882 
Summe Fremdmittel (oH + aoH)**** in T € 36 489 35 554 35 959 36 762 36 745 
Gesamtsumme**** in T € 92 603 94 010 97 876 99 152 100 387 
  
Summenteile  
Anteil Eigenmittel an Gesamtsumme in % 46 47 48 48 48 
Anteil Drittmittel an Gesamtsumme in % 15 15 15 15 16 
Anteil Fremdmittel an Gesamtsumme in % 39 38 37 37 37 
Gesamtsumme in % 100 100 100 100 100 

*) ohne LFV: Base- und Softball, Boxen, Petanque, Tauchsport, Bob-/Schlittensport, Dart, Jiu-Jitsu, Taekwon-Do und DLRG 
**) ohne KSB Salzgitter  
***) entspricht den vom LSB an Vereine, sonstige Mittelempfänger oder für Gemeinschaftsaufgaben gezahlten Mitteln  
(darunter: Anteile der Finanzhilfe, Glücksspirale, LSS, Bundesmittel)  
****) ohne die mit k. A. versehenen Angaben der darüber liegenden Zeilen. Es handelt sich also um Untergrenzen.  

Quelle: futureval GmbH 

Die niedersächsischen Sportorganisationen verfügen über ein Budget von über 100 Mio. €. Das 
Gesamtbudget der Sportorganisationen ist seit dem Jahr 2013 bis 2017 um insgesamt über 8 % (das 
entspricht etwa 8 Mio. €) gestiegen. Gegenfinanziert wurde diese Steigerung vorwiegend durch die 
Sportorganisationen selbst, indem die Eigenmittel erhöht worden sind. Dies erfolgte u. a. über 
Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge. Die Fremdmittelanteile sind – trotz kleinerer Schwankungen der 
absoluten Zahlen – vergleichsweise konstant geblieben. Der Anteil an der Gesamtsumme, der auf 
Eigenmittel entfällt, beläuft sich auf unter 50 %. Er bewegt sich zwischen 46 % und 48 %. Der Anteil 
Fremdmittel bewegt sich zwischen 39 % und 37 %, während der Anteil Drittmittel konstant bei 15 % 
und zuletzt bei 16 % lag. Die Finanzmittel der Vereine oder ergänzende Finanzmittel der Kommunen, 
mit denen diese die Vereine direkt unterstützen, sind in der Darstellung nicht enthalten.  
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Das heißt, dass die finanziellen Rahmenbedingungen des Sports in Niedersachsen substanziell höher 
liegen können, als durch die Haushalte der Sportorganisationen abgebildet. Aus nachfolgender Tabelle 
sind die für die Jahre 2013 bis 2017 verausgabten Mittel der Finanzhilfe für die einzelnen 
förderungswürdigen Aufgaben nach § 4 Abs. 3 NSportFG ersichtlich. 

Tabelle 2: Zuordnung der getätigten Ausgaben aus der Finanzhilfe des Landes zu den einzelnen 
förderungswürdigen Aufgaben nach § 4 Abs. 3 NSportFG 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Einsatz der Finanzhilfe 

1 Sportstättenbau in T € 5 741  6 603 6 741 6 750 7 064 

Sportentwicklungsplanung in T € 37 21 16 21 8 

2 Sportschulen, Leistungszentren etc. in T € k. A.  4 180 2 856 3 963 2 982 

3 Trainings- und Übungsbetrieb in T € 5 552 5 581 6 187 5 671 5 663 

4 Leistungssport in T € 4 711 5 014 5 559 5 366 4 882 

5 Aus-, Fort- und Weiterbildung in T € 3 731 4 791 5 441 5 360 5 775 

6 Sportfachtagungen in T € 285 271 229 258 293 

7 Sportveranstaltungen in T € 240 219 100 238 186 

8 Sportliche Jugendarbeit (Strukturen) in T € 755 747 640 627 645 

Sportliche Jugendarbeit (Projekte) in T € 1 130 1 140 529 527 366 

9 Außerschulischer Schulsport etc. in T € 532 596 577 452 476 

10 Sportmedizin in T € 415 427 390 466 453 

11 Sportversicherung in T € 2 415 2 420 2 518 2 389 2 392 

12 Int. Sportbegegnungen in T € 113 122 50 124 50 

13 Förderung Ehrenamt im Sport in T € 76 128 397 430 448 

14 Öffentlichkeitsarbeit Sportorganisation in T € k. A.  782 869 914 1 089 

15 Sportentwicklungsprozesse in T € 12 53 105 103 137 

16 Integration in T € k. A.  504 526 563 549 

Inklusion in T € k. A.  18 81 44 90 

V Verwaltungsaufwand in T € k. A.  0 66 44 142 

Summe in T € 33 803 33 618 33 878 34 310 33 691 

Gesamtausgaben des LSB auch unter Nutzung 
anderer Finanzierungsmittel (z. B. 
Bundesmittel, Glücksspirale, Lotto-Stiftung)  

in T € 41 669 44 162 45 280 44 603 47 498 

Anteil Finanzhilfe an Gesamtausgaben LSB in % 81,1 76,1 74,8 76,9 70,9 

Quelle: futureval GmbH; Summendifferenzen durch Rundung.  

Hieraus lassen sich verschiedene Entwicklungen und Besonderheiten ableiten. 

1. Es finden sich förderungswürdige Aufgaben, die seit Inkrafttreten des NSportFG eine relativ 
konstante Ausgabenhöhe aufweisen. Beispielhaft sind hier die Nrn. 6, 7, 10 oder 11 zu nennen.  
 

2. Für manche förderungswürdige Aufgaben ist ein Bedeutungsgewinn festzustellen. Für andere 
wiederum ein Bedeutungsverlust. So ist die Ausgabenhöhe für Projektförderungen der Sportjugend 
(Nr. 8) oder auch des außerschulischen Schulsports etc. (Nr. 9) rückläufig, während die Förderung 
des Ehrenamtes (Nr. 13) oder Aus-, Fort- und Weiterbildungen eine sukzessive Erhöhung der 
Ausgaben aus der Finanzhilfe verzeichnet.  
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3. Bei manchen förderungswürdigen Aufgaben (z. B. Nrn. 2, 12, 14) sind starke Schwankungen 

festzustellen, da einzelne Betriebskostenpositionen in einzelnen Jahren vollständig, in anderen 
Jahren nur teilweise und manchmal wiederum gar nicht aus der Finanzhilfe abgerechnet worden 
sind. Es scheint beim LSB hierfür keine einheitliche Regel zu geben.  

4. Der Anteil der Finanzhilfe an den Gesamtausgaben des LSB betrug im Jahr 2013 noch 81,1 %. 
Dieser ist bis zum Jahr 2017 aber auf bis zu 70,9 % zurückgegangen.  

Die Finanzhilfe leistet einen Beitrag zur Aufrechterhaltung elementarer Strukturen, Aktivitäten, 
Angebote sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. Beispielhaft seien hier genannt:  

► Sportstättenbau, 
► Sportschulen, Leistungszentren etc., 
► Trainings- und Übungsbetrieb, 
► Förderung des Leistungssports, 
► Aus-, Fort- und Weiterbildung (nur Lizenzen), 
► Sportliche Jugendarbeit (Strukturen), 
► Sportmedizinische Beratung und Betreuung und 
► Sportversicherung. 

 

Ergänzend zur Förderung aus der Finanzhilfe, die einen Beitrag zur Grundfinanzierung elementarer 
Strukturen, Aktivitäten, Angebote etc. leistet, existieren darüber hinaus förderungswürdige Aufgaben, 
die projekt- oder anlassbezogen gefördert werden. Als Beispiele sind hier Integrationsprojekte oder 
Projekte zur Förderung des Ehrenamtes zu nennen. 

Ohne die Finanzhilfe des Landes würden vermutlich die folgenden förderungswürdigen Aufgaben 
mangels ausreichender alternativer Finanzierungsmöglichkeiten nicht oder nur in sehr begrenztem 
Umfang umgesetzt werden: 

► Sportentwicklungsplanung, 
► Aus-, Fort- und Weiterbildung (außer Lizenzen),  
► Sportfachtagungen, 
► Sportveranstaltungen, 
► Sportliche Jugendarbeit (Projekte), 
► Außerschulischer Schulsport etc., 
► Internationale Sportbegegnungen, 
► Förderung Ehrenamt im Sport, 
► Öffentlichkeitsarbeit Sportorganisation, 
► Sportentwicklungsprozesse, 
► Integrationsprojekte, 
► Inklusionsprojekte. 

 

5.2.2 Zielerreichung, besondere Ergebnisse der Sportförderung im Evaluierungszeitraum und 
deren Auswirkungen 
Die Bewertung der Zielerreichung erfolgt anhand der Beschreibung und Einordnung der Ergebnisse der 
Sportförderung im Evaluierungszeitraum und deren feststellbaren Auswirkungen. Die Darstellung der 
festgestellten Auswirkungen erfolgt entlang der sechs Zwecke, die in § 2 NSportFG festgelegt worden 
sind.  
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5.2.2.1 Zweck 1: Angebote sportlicher Betätigung verstärken und erweitern 
Unter den Zweck „die Angebote sportlicher Betätigung zu verstärken und zu erweitern“ des NSportFG 
können unmittelbar folgende förderungswürdige Aufgaben (in Klammern die Ziffer gemäß § 4 Abs. 3 
NSportFG) subsumiert werden:  

► der Sportstättenbau (als Teil von Ziffer 1), 
► der Trainings- und Übungsbetrieb in den Sportvereinen und den anderen gemeinnützigen 

Sportorganisationen (3) und 
► die Sportversicherung (11). 

 

Die beiden erstgenannten förderungswürdigen Aufgaben zusammen sollen gemäß § 3 Abs. 1 Ziffern 1 
und 2 der NSportFVO jährlich annähernd 30 % (5,1 Mio. und 4,8 Mio. € von 31,5 Mio. €) der Finanzhilfe 
des Landes binden und bilden somit einen wichtigen Schwerpunkt der Sportförderung.  

Sportstättenbau 
Die folgende Tabelle zeigt die relevanten Kennzahlen (z. B. Projektzahl, Fördersatz, Gesamtkosten sowie 
Kennzahlen zu den Projektgrößen) für die förderungswürdige Aufgabe. 
Tabelle 3: Projektkennzahlen für die Projekte des Sportstättenbaus 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Sportstättenbau 

Projekte Sportstättenbau Anzahl 357 351 424 406 429 

Förderfähige Gesamtkosten  in € 28 575 741 34 750 139 25 056 916 29 777 083 27 202 716 

Gesamtausgaben des LSB in € 7 012 434 7 887 212 8 520 595 7 789 131 8 176 183 

davon gefördert aus Finanzhilfe in € 5 741 106 6 602 597 6 740 618 6 750 352 7 064 222 

durchschnittlicher Interventionssatz 
(bezogen auf die förderfähigen  
Gesamtkosten) 

in % 17,6 16,5 22,6 18,9 20,7 

durchschnittliche Projektgröße in € 80 044 99 003 59 097 73 343 63 410 

kleinstes Projekt in € 4 859 6 745 5 065 5 000 5 000 

größtes Projekt in € 986 000 2 298 350 1 252 100 2 790 618 1 218 033 

Quelle: futureval GmbH 

Gemäß dieser Daten wurde die Vorgabe gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 der NSportFVO mindestens 5,1 Mio. € 
für die förderungswürdige Aufgabe des Sportstättenbaus einzusetzen erfüllt.  

Es fällt auf, dass beim Sportstättenbau die Projekte sehr heterogen sind. Es wurden sowohl kleine als 
auch zum Teil sehr große Projekte (z. B. Vorhaben über 2 Mio. €) aus der Finanzhilfe gefördert. Die 
durchschnittlichen Projektgrößen liegen für jedes Jahr seit 2013 unterhalb des maximalen 
Förderbetrages, der 100 000 € beträgt. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Richtlinie des LSB zwar auch 
größere Projekte im Fokus hat, diese in der Realität aber selten gefördert werden.  

Aus diesem Grund gibt es auch eine Reihe von Projekten, die einen Fördersatz von nur 2 - 5 % 
aufweisen. Darunter finden sich z. B. die beiden kostspieligsten Projekte mit 2,3 Mio. € und 2,79 Mio. € 
Gesamtkosten, die aber nur je mit 50 000 € aus der Finanzhilfe unterstützt worden sind. Es stellt sich 
die Frage, ob eine 2 %-ige Förderung vor dem Hintergrund der hierdurch gebundenen Mittel sinnhaft 
war, oder ob nicht mit diesen Mitteln mehrere kleine Projekte hätten gefördert werden können, um 
hierdurch die Finanzhilfe noch mehr Vereinen zugutekommen zu lassen.  



 

  20 

Lediglich 49 der zwischen 2013 und 2017 geförderten 1 967 Projekte haben die 100 000 € erreicht. 
Die überwiegende Mehrzahl der Förderhöhen liegt im Bereich zwischen 5 000 € und 20 000 €; das sind 
etwa 85 % aller Projekte.  

Grundsätzlich kann die Unterstützung von annähernd 2 000 Projekten im Sportstättenbau bereits als 
positiver Zielbeitrag gewertet werden. Rechnerisch haben dadurch mehr als 20 % aller Sportvereine 
Niedersachsens von einer Förderung des Sportstättenbaus aus der Finanzhilfe profitieren können. Auch 
sind alle Regionen des Landes bedacht worden. Während der Vereinssportstättenbau auf dem Gebiet 
von acht Stadt- und Kreissportbünden von 2013 bis 2017 mit ca. elf Mio. € gefördert wurde (das 
entspricht ca. 40 % der für den Sportstättenbau ausgereichten Finanzhilfe) vereinen die Vereine der vier 
schwächsten Stadt- und Kreissportbünde (Osterode8, Wittmund, Holzminden und Delmenhorst) rund 
1 % der Finanzhilfe auf sich (zusammen ca. 270 000 €).  

Neben den kommunalen Sportstätten bilden die vereinseigenen Sportstätten die wesentliche 
infrastrukturelle Voraussetzung für das Sporttreiben.  

Die Ausstattung, Modernität und Qualität der vorhandenen Sportanlagen variiert nach Aussage der 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände sehr stark. Auch die LFV sowie die Sportbünde merkten im 
Rahmen der Befragung an, dass es einen großen Investitionsstau bei den Sportstätten gibt, der u. a. in 
Verbindung mit Sicherheitsauflagen die Verfügbarkeit von Angeboten sportlicher Betätigung stark 
einschränkt. Das gelte für die Zugänglichkeit der Sportstätten für Senioren oder Menschen mit 
Behinderungen. Darüber hinaus verursachen veraltete Anlagen höhere Bewirtschaftungskosten als es 
für einen tragfähigen Weiterbetrieb angemessen wäre. Viele technische Anlagen in Sportstätten (z. B. 
in Bädern oder in Hallen) seien zudem veraltet oder entsprächen nicht den heutigen Anforderungen an 
Energieeffizienz und Ausstattung.  

Die aktuelle Förderpraxis des LSB sieht die sukzessive Modernisierung bestehender Anlagen vor. Eine 
Vielzahl an Projekten bezog sich auf die Erneuerung von bestehenden Anlagen (Teilmodernisierung) 
oder den Neubau kompletter Anlagen.  

Eine vom LSB an einen externen Dienstleister in Auftrag gegebene Bestandserhebung zum 
Sportstättenbau hat für die Mitgliedsvereine des LSB die Anzahl und Qualität vereinseigener (Sport-) 
Anlagen und Gebäude sowie Sportstätten, an denen die Sportvereine langfristig vertraglich eingeräumte 
Nutzungsrechte besitzen, quantitativ erfasst. Darüber hinaus wurde der geschätzte Sanierungs- und 
Modernisierungsbedarf dieser Anlagen für die kommenden zehn Jahre sowie Bedarf für Neubauten 
erhoben.  

Die Studie arbeitet mit Hochrechnungen. Im Ergebnis wird für die vereinseigenen (Sport-)Anlagen und 
Gebäude ein jährlicher Mittelbedarf im mittleren zweistelligen Millionenbereich (förderfähige 
Gesamtkosten) hergeleitet. Auf diesen Bedarf hat das Land bereits reagiert und das ab 2019 beginnende 
Sportstättensanierungsprogramm auch für vereinseigene Sportanlagen geöffnet. Der LSB soll ergänzend 
zur Finanzhilfe des Landes jährlich 5 Mio. € aus diesem Programm als Zuwendung erhalten, um diese 
Bedarfe zu adressieren. 

  

                                                
8 Seit 2016 Zusammenschluss mit dem KSB Göttingen zum KSB Göttingen-Osterode. 
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Trainings- und Übungsbetrieb in den Sportvereinen 
Die Förderung des Trainings- und Übungsbetriebs aus der Finanzhilfe erfolgt in der Regel über eine 
Bezuschussung der lizensierten nebenberuflichen Trainerinnen und Trainer und Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter (ÜL).  

Der Trainings- und Übungsbetrieb in den Sportvereinen im Land wird durch lizensierte nebenberufliche 
ÜL getragen. Deren Bezuschussung durch den LSB unter Nutzung der Finanzhilfe des Landes ist hierbei 
ein wichtiger Finanzierungsbaustein. Zwar tragen die Vereine selbst den größten Teil der Kosten, die 
Bezuschussung durch den LSB ist neben Zuschüssen der Kommunen und sonstiger Mittelgeber (z. B. 
Sponsoren) aber elementar, um den Übungsbetrieb in angemessenem Umfang aufrecht zu erhalten.  

Die folgende Tabelle zeigt relevante Kennzahlen (z. B. Trainerinnen und Trainer und ÜL, Anzahl 
begünstigter Vereine, Übungseinheiten (ÜE), Gesamtkosten und Anteil der Finanzhilfe und Fördersatz) 
für die förderungswürdige Aufgabe.  

Tabelle 4: Projektkennzahlen für die Bezuschussung der nebenberuflichen Trainerinnen und Trainer und 
ÜL 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Bezuschussung der nebenberuflichen Trainer/Innen und Übungsleiter/Innen 

Bezuschusste Trainerinnen und 
Trainer und ÜL* 

Anzahl 
21 000 -  

22 000 
22 500 -  

23 000 
~22 000 

22 500 -  
23 000 

21 000 -  
23 000 

Zahl der Vereine* Anzahl 3 840-4 340 4 160-4 370 ~4 070 4 370-4 170 3 840-4 340 

Gesamtzahl der ÜE* Anzahl 2 768 737 2 871 743 2 630 846 2 738 832 2 640 385 

Abgerechnete ÜE* Anzahl 2 683 241 2 666 640 2 273 476 2 629 472 2 538 939 

Förderfähige Gesamtkosten* in € 
>  

39 024 368 
> 

40 972 218 
> 

38 518 459 
> 

39 348 720 
> 

39 692 460 

Gesamtausgaben des LSB in € 5 662 368 5 685 526 6 259 302 5 736 089 5 934 448 

davon gefördert aus Finanzhilfe in € 5 517 452 5 515 669 5 976 845 5 514 965 5 514 358 

durchschnittlicher Fördersatz 
(bezogen auf die förderfähigen 
Gesamtkosten) 

in % 11,9 - 14,1 12,1 - 13,5 13,5 - 15,5 12,9 - 14,0 13,0 - 13,9 

*) ohne die Gesamtkosten der Förderung in einzelnen KSB und SSB, da nicht alle KSB/SSB für alle Jahre das Abrechnungsprogramm des LSB 
genutzt haben 

Quelle: futureval GmbH 

Die Vorgabe gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 2 NSportFVO mindestens 4,8 Mio. € für die förderungswürdige 
Aufgabe des Trainings- und Übungsbetriebes einzusetzen, wurde erfüllt. 

Insgesamt erhielten jährlich etwa 21 000 - 23 000 ÜL aus bis zu 4 400 Sportvereinen im Land einen 
Zuschuss aus der Finanzhilfe des Landes. Von diesen ÜL wurden zwischen 2,6 und 2,9 Mio. ÜE jährlich 
erbracht. Mit Ausnahme der Jahre 2014 und 2015 lag der Anteil der auch tatsächlich abgerechneten 
ÜE bei über 96 %.  

Allerdings ist der rechnerisch ermittelte Fördersatz von etwa 12 - 15,5 % im Vergleich zu anderen 
Förderungen aus der Finanzhilfe niedrig.  
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5.2.2.2 Zweck 2: Entwicklung von Inhalten, Formen und Methoden sportlicher Betätigung 
unterstützen 
Unter den Zweck „die Entwicklung von Inhalten, Formen und Methoden sportlicher Betätigung zu 
unterstützen“ des NSportFG können unmittelbar folgende förderungswürdige Aufgaben (in Klammern 
die Ziffer gemäß § 4 Abs. 3 NSportFG) subsumiert werden:  

► die Sportentwicklungsplanung (Teil von Ziffer 1) sowie 
► die Förderung von Sportentwicklungsprozessen und Sportentwicklungsmaßnahmen im Sinne 

des § 2 Nr. 2 (15)  

Die Sportentwicklungsplanung sowie die Förderung von Sportentwicklungsprozessen und 
Sportentwicklungsmaßnahmen bestehen aus planerischen, konzeptionellen und strukturverbessernden 
Projekten. Die Projekte sind in der Regel kleinteilig.  

Beide förderungswürdigen Aufgaben sind gemäß § 4 Abs. 2 Ziffern 1 und 3 NSportFVO auf jährlich  
200 000 € bzw. 350 000 € der Finanzhilfe des Landes gedeckelt. Im Weiteren werden beide Aufgaben 
zusammen betrachtet und hinsichtlich der Zielerreichung bewertet, da kaum Unterschiede in der 
Wirkungsweise bestehen.  

Tabelle 5: Projektkennzahlen für die Sportentwicklungsplanungen sowie Sportentwicklungsprozesse 
und -maßnahmen 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Sportentwicklungsplanungen sowie Sportentwicklungsprozesse und -maßnahmen 

Projekte Sportentwicklungsplanung Anzahl 12 4 16 11 6 

Projekte der Umsetzung/inkl. 
Veranstaltungen 

Anzahl 1 4 2 2 0 

Projekte Sportentwicklungsprozesse 
und –maßnahmen 

Anzahl 0 5 12 13 7 

Netzwerke Anzahl k. A. 1 3 3 10 

Förderfähige Gesamtkosten  in € k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 

Gesamtausgaben des LSB in € 49 220 74 382 185 722 201 501 221 678 

davon gefördert aus Finanzhilfe in € 49 220 74 382 121 304 124 370 144 724 

Quelle: futureval GmbH 

Es wurde im Zeitraum 2013 bis 2017 nur eine begrenzte Zahl an Projekten gefördert. Den 49 
Sportentwicklungsplanungen mit einer Spitze im Jahr 2015 stehen lediglich neun geförderte 
Umsetzungen und Veranstaltungen gegenüber. Der maximale Förderbetrag ist auf 10 000 € gedeckelt. 
Es sei darauf hingewiesen, dass Kleinstprojekte mit 12 € oder 33 € vom LSB ebenfalls als eigenständige 
Projekte mitgerechnet werden. Würden diese herausgerechnet, dann reduziert sich die Zahl der 
Planungsprojekte auf knapp die Hälfte (27 Projekte).  

Im Bereich der Sportentwicklungsprozesse und -maßnahmen wurden 37 Projekte gefördert. Der 
maximale Förderbetrag beträgt bei den Sportentwicklungsprozessen und -maßnahmen 5 000 €. Ohne 
die Kleinstprojekte verbleiben für diese förderungswürdige Aufgabe 36 Projekte. Es kommen noch die 
geförderten Vernetzungsprojekte nach der Gesundheitsrichtlinie hinzu, die vom LSB auch als 
Entwicklungsprozesse abgerechnet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass für die 
Sportentwicklungsplanung die Kommunen zuständig sind. 
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